
3. F m�sste jedenfalls die Absicht einer rechtswidrigen (Dritt-) Bereicherung gehabt haben. Die
Rechtswidrigkeit einer beabsichtigten Bereicherung entf�llt aber, wenn ein einredefreier, durchsetz-
barer und f�lliger Anspruch besteht. Dabei kommt es nicht darauf an, dass ein Anspruch auf ein
bestimmtes Zahlungsmittel (sog. Speziesanspruch) besteht, es reicht die �bereinstimmung des Geld-
betrages, mit dem die Forderung beziffert ist, und des Betrages, der dem T�ter herausgegeben werden
soll (vgl. Mitsch JuS 2003, 122 [125]). Eine solche Forderung bestand zwar objektiv nicht (vgl. oben).
Wie unter 2. ausgef�hrt, ging F jedoch in einer vorsatzrelevanten Weise davon aus, dass V Inhaber
einer Forderung gegen�ber K sei (vgl. auch hinsichtlich der Rechtswidrigkeit bei der Durchsetzung
von Forderungen aus Rauschgiftgesch�ften BGH NStZ 2002, 597). Damit handelte der F nicht
vors�tzlich hinsichtlich der Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Drittbereicherung, so dass auch eine
Strafbarkeit gem. §§ 253, 255, 250 I Nr. 1b, 22, 23 I StGB nicht in Betracht kommt.

Rechtswidrigkeit der
Bereicherung

Auswirkung des Irrtums auf
die Rechtswidrigkeit

Anmerkung: A.A. vertretbar – Da die Annahme von dolus eventualis hinsichtlich der Rechts-
widrigkeit (zwar an sich lebensnah ist, aber) vom Sachverhalt kaum nahe gelegt wird, m�sste als
Begr�ndung daf�r dann der außertatbestandliche Rechtsirrtum als (wohl vermeidbarer) Verbots-
irrtum behandelt werden.

II. §§ 240, 22, 23 I StGB hinsichtlich der Zahlung des Geldes
Ferner hat sich F wegen versuchter N�tigung im Hinblick auf die Zahlung des Geldes strafbar
gemacht, (vgl. oben Pr�fung zu §§ 253, 255, 22, 23 I StGB).

Anmerkung: §§ 240, 22, 23 I StGB treten allerdings zur�ck, wenn man im Rahmen des § 253, 255,
22, 23 I StGB sowohl den Verm�gensschaden als auch die Bereicherungsabsicht bejaht.

III. § 241 StGB
Der ebenfalls verwirklichte § 241 StGB wird durch § 240 StGB verdr�ngt.

n ERGEBNIS:
F hat sich wegen N�tigung in Tateinheit mit versuchter N�tigung gem. § 240, §§ 240, 22, 23 I
StGB strafbar gemacht.

Ergebnis

Hinweis: Vorliegend wurde davon ausgegangen, dass zwei unterschiedliche Handlungen vom Opfer
abgen�tigt wurden/werden sollten und so eine Tateinheit zwischen § 240 StGB und § 240, 22, 23 I StGB
vorliegt; ebenso vertretbar ist es, davon auszugehen, dass § 240 StGB die §§ 240, 22, 23 I StGB unter dem
Gesichtspunkt verdr�ngt, dass es wirtschaftlich jeweils um Begleichung der selben »Forderung« geht.
Erg�nzende Hinweise: Der Fall bildet den zentralen Teil einer Klausur, die im Fr�hjahrstrimester 2003
von Prof. Dr. Hans Kudlich im Rahmen des Examensklausurenkurses an der Bucerius Law School in
Hamburg gestellt wurde. In seiner vorliegenden Form entspricht er einer anspruchsvollen Klausur in einer
Fortgeschrittenen-�bung.
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n SACHVERHALT
TEIL A
Britta Briest, deren Ehe in einer Krise steckt, g�nnt sich w�hrend ihres Sommerurlaubs im August
2004 einen heißen Flirt mit ihrem Golflehrer Carsten Crampas. Im Mai 2005 bringt sie ihre Tochter
Tanja zur Welt. Brittas Ehemann Boris ist sich dar�ber im Klaren, dass Tanja nicht von ihm stammt,
w�nscht sich aber nichts sehnlicher als ein gl�ckliches Familienleben und will das Kind seiner Frau
nicht ohne Vater aufwachsen lassen. Er behandelt Tanja deshalb von Anfang an, als sei sie seine eigene
Tochter. Durch eine sentimentale E-Mail Brittas erf�hrt im November 2005 allerdings auch Crampas
von Tanjas Existenz und entwickelt zu seiner eigenen �berraschung Vatergef�hle f�r sie, nachdem er
ihr Foto im Anhang der E-Mail betrachtet hat. Zum ersten Mal in seinem Leben f�hlt er sich
verpflichtet, Verantwortung f�r einen anderen Menschen zu �bernehmen. Er erkl�rt daher eides-
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stattlich gegen�ber dem zust�ndigen Amtsgericht, er erkenne seine Vaterschaft f�r Tanja an, und
ficht zugleich die »Scheinvaterschaft« Boris Briests an. Das AG lehnt es jedoch ab, festzustellen, dass
nicht Briest, sondern Crampas Tanjas Vater ist. Crampas’ Berufung weist das zust�ndige Ober-
landesgericht im Mai 2006 zur�ck. Es f�hrt zur Begr�ndung aus, als bloß mutmaßlicher biologi-
scher Vater k�nne Crampas nicht erreichen, dass seine Vaterschaft verbindlich festgestellt wird. Ein
Anspruch darauf ergebe sich insbesondere nicht aus Art. 6 I GG. Dieser sch�tze die Ehe der Mutter
und nicht die Vatergef�hle eines mutmaßlichen außerehelichen Erzeugers.

TEIL B
Um w�hrend des anhaltenden Rechtsstreits um seine Vaterschaft zumindest eine emotionale Ver-
bindung zu Tanja aufzubauen, beantragt Carsten Crampas im Januar 2006 beim Amtsgericht, ihm
den Umgang mit dem Kind f�r einen halben Tag pro Woche einzur�umen. Nachdem er mit seinem
Eilantrag beim AG zun�chst Erfolg hat, hebt das OLG die einstweilige Anordnung des AG auf
Beschwerde Boris Briests hin auf. Crampas erhebt dagegen umgehend eine Individualbeschwerde
beim EGMR und erreicht, dass der Gerichtshof eine Verletzung von Art. 8 EMRK feststellt. Das AG
spricht Crampas auf seinen Antrag hin danach erneut das Umgangsrecht zu. Als der betroffene Senat
des OLG davon erf�hrt, verbietet er Crampas im September 2006 unter Hinweis auf das Wohl des
Kindes von Amts wegen den Umgang mit Tanja.

n FRAGE ZU TEIL A UND B
Haben jeweils rechtzeitig und formgerecht erhobene Verfassungsbeschwerden Crampas’ gegen
die Entscheidungen des OLG Aussicht auf Erfolg?

A. VERFASSUNGSBESCHWERDE GEGEN DAS BERUFUNGSURTEIL
Eine Verfassungsbeschwerde Crampas (C) gegen das Berufungsurteil hat Aussicht auf Erfolg, wenn
sie zul�ssig und begr�ndet ist.

I. Zul�ssigkeit
Die Zul�ssigkeitsvoraussetzungen der Verfassungsbeschwerde ergeben sich aus Art. 93 I Nr. 4a GG
sowie §§ 13 Nr. 8a, 23, 90 ff. BVerfGG.

1. Beschwerdef�higkeit, § 90 I BVerfGG
Beschwerdef�hig ist jedermann, der Tr�ger von Grundrechten sein kann. C ist als nat�rliche Person
beschwerdef�hig. Auch seine Prozessf�higkeit steht außer Frage.

2. Beschwerdegegenstand, § 90 I BVerfGG
Gegenstand einer �berpr�fung durch das BVerfG kann jeder Akt der �ffentlichen Gewalt sein.
Dazu geh�ren Maßnahmen der Recht sprechenden wie der vollziehenden und der gesetzgebenden
Gewalt. Der Judikative werden alle Entscheidungen deutscher staatlicher Gerichte zugerechnet, die
in Urteils- oder Beschlussform ergehen. Dabei ist gleichg�ltig, ob sie inhaltlich der freiwilligen
Gerichtsbarkeit und damit in materieller Hinsicht der verwaltenden T�tigkeit zugeh�ren (vgl.
Oberheim Zivilprozessrecht f�r Referendare, 6. Aufl. 2004, § 14a). Das Urteil des OLG ist mithin
als Akt der Recht sprechenden Gewalt ein tauglicher Beschwerdegegenstand.

3. Beschwerdebefugnis, § 90 I BVerfGG
Gem. § 90 I BVerfGG muss es zumindest m�glich erscheinen, dass der Beschwerdef�hrer in einem
seiner Grundrechte selbst, unmittelbar und gegenw�rtig verletzt ist.

Das OLG lehnt es ausdr�cklich ab, als Grundlage des von C erhobenen Anspruchs auf Aner-
kennung seiner Vaterschaft Art. 6 I GG heranzuziehen. Best�nde ein solcher Anspruch, so k�nnte
das Gericht damit ein in Art. 6 I GG gew�hrleistetes Grundrecht des C auf famili�re Gemeinschaft
mit seiner Tochter (T) verletzen. Außerdem ist denkbar – und vielleicht sogar n�her liegend –, dass
die Zur�ckweisung der Berufung ein elterliches Erziehungsrecht des C in Bezug auf T verletzt, das
sich aus Art. 6 II GG ergeben k�nnte.

Ob diese Rechte C wirklich zustehen, ist eine Frage der Begr�ndetheit. Da dies nicht ausgeschlos-
sen ist und ihre Verletzung m�glich erscheint, ist die eigene Beschwer des C hier ebenso zu bejahen
wie die Unmittelbarkeit und Gegenw�rtigkeit dieser Beschwer. C ist somit beschwerdebefugt.

4. Ersch�pfung des Rechtsweges, § 90 II 1 BVerfGG
Das von C eingeleitete Verfahren zielte offenbar nicht auf eine Anerkennung nach §§ 1592 Nr. 2,
1594 ff. BGB, da diese keiner gerichtlichen Feststellung bedarf, sondern nur einer �ffentlichen
Beurkundung. Dieser Weg zur Begr�ndung seiner rechtlichen Vaterschaft ist C aber gem. § 1594
II 2 BGB versperrt, da ihr die Vaterschaft Boris Briests nach § 1592 Nr. 1 BGB entgegensteht. C
kann daher nur durch gerichtliche Feststellung Vater der T werden. Diese Feststellung kann er gem.
§§ 1592 Nr. 3 Alt. 2, 1600 I Nr. 2 BGB, § 640h II ZPO erst nach einer Anfechtung der Vaterschaft
Briests herbeif�hren. F�r das Anfechtungsverfahren sind nach § 1600e I BGB die Familiengerichte
zust�ndig (vgl. v. Heintschel-Heinegg Das Verfahren in Familiensachen, 8. Aufl. 2006, Rn. 55). Der

Rechtsweg in
Kindschaftssachen
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